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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 322/3 betreffend ein Wochenende 9 das Oberstaatsanwalt 

Dr. Otto MÜLLER auf Kosten der Verbundgesellschaft in Ost­

tirol verbrachte, welche die Abgeordneten Bergmann und Genos­

sen am 1. Dezember 1983 an mich richteten, beehre ich mich wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Wie mir seitens der Verbundgesellschaft mitgeteilt worden ist, 

hat Oberstaatsanwalt Dr. MÜLLER an der in Rede stehenden Veran­

staltung nicht in seiner Eigenschaft als Leiter der Oberstaats­

anwaltschaft Wien 9 sondern in Vorbereitung seiner Tätigkeit als 

Vortragender bei Fortbildungsseminaren der Verbundgesellschaft 

teilgenommen. 
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Wie ich bereits anlälUich der Beantwortung der parlamentari-

schen Anfrage Nr. 230/3 ausgeführt habe, führt die Verbundge­

sellschaft für ihre Mitarbeiter Fortbildungsseminare durch. Im 

Hinblick auf den Umstand, daß der überwiegende Teil der Teil-

nehmer an diesen Veranstaltungen - bedingt durch die Aufgaben­

steilung der Verbundgesellschaft - technische höhere und Hoch­

schulausbildung hat, wird in Ergänzung zu dieser Vorbildung ins­

besondere der kaufmännischen, volkswirtschaftlichen und rechtswis­

senschaftlichen Betreuung besondere Bedeutung beigemessen. Seitens 

der Verbundgesellschaft wird im Rahmen dieser Fortbildungsveranstal­

tungen insbesondere auch auf die Vermittlung von Kenntnissen der 

einschlägigen strafrechtlichen Bestimmungen (Schutzbestimmungen), 

die für die in der Elektrizitätswirtschaft tätigen Mitarbeiter so­

wie ihrer materiellen Einrichtungen (insbesondere Hochspannungsein­

richtungen) von besonderer Bedeutung sind, Wert gelegt. 

Wie mir vom Vorstand der Verbundgesellschaft anläßlich der gegen­

ständlichen parlamentarischen Anfrage mitgeteilt worden ist, hat 

sich Oberstaatsanwalt Dr. MÜLLER über Aufforderung der genannten 

Gesellschaft bereiterklärt, im Rahmen dieser Seminarveranstaltungen 

Vorträge zu halten. In Vorbereitung dieser Seminare hat Oberstaats­

anwalt Dr. MüLLER auch an der den Gegenstand der Anfrage bildenden 

Veranstaltung teilgenommen. 

Ausdrücklich möchte ich in diesem Zusammenhang neuerlich darauf hin­

weisen, daß mir als für die Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes 

... 

an den durch das 2. Verstaatlichungsgesetz, BGBl.Nr. 81/1947, verstaat­

lichten Unternehmungen verantwortlicher Bundesminister gegenüber der als 

Aktiengesellschaft organisierten Verbundgesellschaft auf das innerbe­

triebliche Ausbildungswesen rechtlich keinerlei Einflu&~glichkeit zu­

steht und ich auch tatsächlich weder bezüglich der Erstellung eines Aus­

bildungsprogramms für Fortbildungsveranstaltungen noch hinsichtlich der 

Auswahl der Vortragenden einen wie immer gearteten Einfluß genommen habe. 
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Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Für das in Aussicht genommene Ausbildungsprogramm bei der Verbund­

gesellschaft - und gegebenenfalls auch für andere Elektrizitätsver­

sorgungsunternehmungen - sind schriftliche Unterlagen (Skripten) vor­

gesehen. Die Verbundgesellschaft plant derzeit erst ihr Fortbildungs­

programm 1984. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Die Verbundgesellschaft hat sich bereiterklärt, nach Fertigstellung 

der schriftlichen Unterlagen diese zur Verfügung zu stellen. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Sowohl der Bundeslastverteiler wie auch die Verbundgesellschaft setzten 

sich während der letzten Jahre im Zusammenwirken mit militärischer und 

ziviler Landesverteidigung sowie dem Bundesministerium für Inneres sehr 

intensiv mit Sicherheitsfragen der öffentlichen Stromversorgung ausein­

ander, um den Standard vergleichbarer Länder bestmöglich zu err~~chen. 

Dies involviert auch das Überdenken strafrechtlicher Tatbestände aus 

der Sicht der für die öffentliche Stromversorgung Verantwortlichen. 

Derzeit ist die Frage einer allfälligen Erweiterung der einschlägigen 

Straf tatbestände noch nicht Gegenstand konkreter Überlegungen. Nach 

Ansicht der zuständigen Herren in der Verbundgesellschaft (Vorstand) 

können Fragen von allen falls zweckmäßig erscheinenden Initiativen zu 

legistischen Maßnahmen, jedoch insbesondere im Gefolge von Seminardis­

kussionen aUftreten, wobei besonders auf die Fälle öffentlicher Gewalt­

tätigkeiten gegen Stromversorgungseinrichtungen im benachbarten Ausland 

in jüngster Zeit Bedacht zu nehmen sein wird. Soweit diese Erörterungen 

zu fundierten Anregungen zur Erweiterung der bestehenden einschlägigen 

Straf tatbestände führen - dies kann zweifellos nur von besonders quali­

fizierten Strafrechtsexperten beurteilt werden - ist seitens der Verbund­

gesellschaft beabsichtigt, diese Frage nach Abschluß der internen Überle­

gungen an das Bundesministerium für Justiz bezüglich einer leg1stischen 

Verwirklichung der er~rbeiteten Vorstellungen heranzutragen. 

350/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



- 4 -

Zu den Punkten 5, 6 und 7 der Anfrage: 

Eine Kontaktierung des Bundesministeriums für Justiz durch die Ver-

bundgesellschaft ist im Hinblick auf den oben dargelegten Diskussions­

stand bisher noch nicht erfolgt. 
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